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I. Gewerbeanmeldung 

 

Das Gewerbe „Erzeugung von pyrotechnischen Artikeln und Handel mit pyrotechnischen Artikeln 

(Pyrotechnikunternehmen)“ ist ein reglementiertes Gewerbe gem. § 94 Z 18 Gewerbeordnung 

1994. Die Anmeldung des Gewerbes ist bei der Bezirksverwaltungsbehörde (Bezirkshaupt-

mannschaft/Gewerbereferat bzw. Stadtmagistrat Innsbruck/ Referat Gewerbe und Betriebsanla-

gen) schriftlich einzubringen. Mit der Ausübung dieses Gewerbes darf erst nach Rechtskraft des 

Feststellungsbescheides der Bezirksverwaltungsbehörde begonnen werden. Der Gewerbewort-

laut in der Anmeldung kann eingeschränkt oder auch uneingeschränkt beantragt werden. 

 

Folgende Einschränkungen des Gewerbewortlautes werden z.B. vorgeschlagen: 

 

Erzeugung von pyrotechnischen Artikeln und Handel mit pyrotechnischen Artikeln (Pyrotech-

nikunternehmen), eingeschränkt auf den Handel mit  

⇒ pyrotechnischen Artikeln der Kategorie F1,F2 und Lagerung bis max. 60 kg 

⇒ pyrotechnischen Artikeln der Kategorie F1,F2 und Lagerung mit mehr als 60 kg 

⇒ pyrotechnischen Artikeln der Kategorie F3, F4 ...... 

 

 

Voraussetzungen: 

♦ Zuverlässigkeit (keine schwerwiegenden Verwaltungsstrafen) 

♦ Keine Bedenken aus Sicht der öffentlichen Ruhe, Ordnung und Sicherheit bezüglich des Stan-

dortes 

♦ Volljährigkeit 

♦ Österreichische oder EWR-Staatsbürgerschaft (oder gültiger Aufenthaltstitel) 

♦ Keine gerichtlichen Vorstrafen (mehr als 3 Monate FS oder 180 Tagessätze GS) oder Finanz-

strafen 

♦ Kein Konkurs, der mangels eines zur Deckung der Kosten des Konkursverfahrens voraus-

sichtlich hinreichenden Vermögens rechtskräftig nicht eröffnet wurde  

♦ Befähigungsnachweis (Details siehe Punkt III) 

♦ Juristische Personen, Personengesellschaften oder natürliche Personen ohne Befähigungs-

nachweis müssen einen gewerberechtlichen Geschäftsführer bestellen! 

♦ wenn notwendig Betriebsanlagengenehmigungsbescheid (siehe Punkt IV) 
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II. Unterlagen für Gewerbeanmeldung 

 

Die Unterlagen sind im Original oder in gerichtlich bzw. notariell beglaubigter Kopie vorzulegen. 

 

1. Natürliche Personen: 

 

♦ Personaldokument 

♦ Erklärung betreffend Gewerbeausschließungsgründe 

♦ Befähigungsnachweis (siehe Punkt III) 

♦ wenn notwendig Betriebsanlagengenehmigungsbescheid (siehe Punkt IV) 

 

Kosten bei der Behörde: 

€ 47,30 

€   3,90 

€ 83,60 

€ 54,50 

Stempelgebühr für Anmeldung 

Stempelgebühr  pro Beilage 

Stempelgebühr für Feststellungsbescheid 

Verwaltungsabgabe für Feststellungsbescheid 

! Neugründer von Unternehmen sind von diesen Kosten befreit – vor der Gewerbeanmeldung 

NEUFÖG-Bestätigung bei der Wirtschaftskammer Tirol besorgen ! 

 

2. Juristische Personen, Personengesellschaften: 

 

Für die Gesellschaft: 

♦ Firmenbuchausdruck 

♦ Gesellschaftsvertrag 

♦ Erklärung über die Geschäftsführerbestellung 

♦ Erklärung betreffend Gewerbeausschließungsgründe für handelsrechtlichen Geschäftsführer 

und Gesellschafter mit mehr als 50 % 

♦ wenn notwendig Betriebsanlagengenehmigungsbescheid (siehe Punkt IV) 

 

für den gewerberechtlichen Geschäftsführer: 

♦ Personaldokument 

♦ Anmeldung bei der TGKK (falls Arbeitnehmer) 

♦ Erklärung betreffend Gewerbeausschließungsgründe 

♦ Befähigungsnachweis (siehe. Punkt III) 
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Kosten bei der Behörde: 

 € 61,60 

€   3,90 

€ 83,60 

 € 125,30 

Stempelgebühr für Anmeldung 

Stempelgebühr pro Beilage 

Stempelgebühr für Feststellungsbescheid 

Verwaltungsabgabe für Feststellungsbescheid 

! Neugründer von Unternehmen sind von diesen Kosten befreit – vor der Gewerbeanmeldung 

NEUFÖG-Bestätigung bei der Wirtschaftskammer Tirol besorgen ! 

 

 

III. Befähigungsnachweis: 

 

Gemäß Pyrotechnikunternehmen-Verordnung (siehe Anlage 1) ist die Befähigung für das Ge-

werbe Pyrotechnikunternehmen, eingeschränkt auf den Handel nachzuweisen durch z.B.: 

 

♦ Zeugnisse über den erfolgreichen Abschluss der Studienrichtung Chemie oder der Studienrichtung 

Technische Chemie oder eines fachlich einschlägigen Fachhochschul-Studienganges oder 

♦ Zeugnisse über den erfolgreichen Abschluss einer berufsbildenden höheren Schule oder deren Son-

derformen mit Schwerpunktsetzung im Unterrichtsgegenstand Chemie oder technische Chemie oder 

♦ Zeugnisse über den erfolgreichen Abschluss einer berufsbildenden mittleren Schule mit Schwer-

punktsetzung im Unterrichtsgegenstand Chemie oder technische Chemie oder 

♦ Zeugnisse über eine ununterbrochene dreijährige einschlägige Tätigkeit als Selbstständiger oder als 

Betriebsleiter oder 

♦ Zeugnisse über eine ununterbrochene zweijährige einschlägige Tätigkeit als Selbstständiger oder als 

Betriebsleiter, wenn für die betreffende Tätigkeit eine vorherige Ausbildung wie in Abs. 1 Z 1, 2 oder 

3 oder eine vorherige Ausbildung mit vergleichbarer Schwerpunktsetzung nachgewiesen wird, oder 

♦ Zeugnisse über eine ununterbrochene zweijährige einschlägige Tätigkeit als Selbstständiger oder als 

Betriebsleiter, wenn für die betreffende Tätigkeit eine mindestens dreijährige einschlägige Tätigkeit 

als Unselbstständiger nachgewiesen wird, oder 

♦ Zeugnisse über eine ununterbrochene dreijährige einschlägige Tätigkeit als Unselbstständiger, wenn 

für die betreffende Tätigkeit eine vorherige Ausbildung wie in Abs. 1 Z1, 2 oder 3 oder eine vorherige 

Ausbildung mit vergleichbarer Schwerpunktsetzung nachgewiesen wird. 

 

Die oben genannten Praxis-Tätigkeiten dürfen, vom Zeitpunkt des Einlangens der Gewerbeanmeldung 

an gerechnet, nicht vor mehr als zehn Jahren beendet worden sein. 
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IV. Betriebsanlagengenehmigung: 

Gemäß § 74 Abs. 2 GewO 1994 dürfen gewerbliche Betriebsanlagen nur mit Genehmigung der Behörde 

errichtet oder betrieben werden, wenn sie wegen der Verwendung von Maschinen und Geräten, wegen 

ihrer Betriebsweise, wegen ihrer Ausstattung oder sonst geeignet sind, das Leben oder die Gesundheit 

des Gewerbetreibenden, der nicht den Bestimmungen des ArbeitnehmerInnenschutzgesetzes, BGBl. Nr. 

450/1994 in der jeweils geltenden Fassung, unterliegenden mittätigen Familienangehörigen, der Nach-

barn oder der Kunden, die die Betriebsanlage der Art des Betriebes gemäß aufsuchen, oder das Eigen-

tum oder sonstige dingliche Rechte der Nachbarn zu gefährden;  

Die Lagerung und der Verkauf von pyrotechnischen Gegenständen bedürfen jedenfalls in folgenden 

Fällen einer gewerblichen Betriebsanlagengenehmigung gemäß §§ 74 ff Gewerbeordnung 1994: 

♦ bei Lagerung von pyrotechnischen Gegenständen der Kategorien F3/F4 

♦ bei Lagerung von pyrotechnischen Gegenständen der Kategorien F1/F1 ab einer Lagermenge 

von 60 kg (2x 30 kg Kategorien F1 /F2)  

Im Fall der Genehmigungspflicht ihrer Betriebsanlage werden Sie eingeladen, umgehend bei der zustän-

digen Bezirksverwaltungsbehörde (Bezirkshauptmannschaft/Stadtmagistrat Innsbruck) ein Ansuchen um 

die Erteilung einer Betriebsanlagengenehmigung einzubringen. Nähere Informationen betreffend Ansu-

chen sowie beizuschließende Unterlagen erhalten Sie beim Gewerbereferat der Bezirkshauptmann-

schaft bzw. beim Stadtmagistrat Innsbruck/ Referat Gewerbe und Betriebsanlagen. 

 

Die positive Feststellung über die Gewerbeanmeldung für den Handel mit pyrotechnischen Arti-

keln kann erst nach Vorliegen einer rechtskräftigen Betriebsanlagengenehmigung (wenn diese 

erforderlich ist siehe oben) erfolgen. 

 

 

V. Lagerverordnung: 

 

Am 18. Juni 2004 trat die Pyrotechnik-Lagerverordnung 2004 – Pyr-LV 2004, BGBl. II Nr. 

252/2004 in Kraft. Für bereits genehmigte gewerbliche Betriebsanlagen gab es Übergangsfristen 

(§ 20 Pyr-LV). Mit der Novelle BGBl. II Nr. 399/2011 wurde diese Verordnung an das Pyrotech-

nikgesetz 2010, BGBl. I Nr. 131/2009 angepasst. Auch hier besteht für bereits genehmigte Be-

triebsanlagen eine Übergangsfrist bis 3.12.2014. 

Die Bestimmungen dieser Verordnung sind immer zu beachten, also selbst dann, wenn keine 

Betriebsanlagengenehmigungspflicht laut Punkt IV gegeben ist. Eine Lagerung im Sinne dieser 

Verordnung liegt auch vor, wenn pyrotechnische Gegenstände nur kurzzeitig vorrätig gehalten, 

zur Schau gestellt oder zum Verkauf bereitgehalten werden. 

 

� Die Lagerung von pyrotechnischen Gegenständen ist bei bereits genehmigten Betriebsanla-

gen ausnahmslos verboten: 

� in Tankstellen einschließlich Servicebereich und Shop (§ 3 Abs. 1 Z 8 Pyr-LV) 

� in Betriebsanlagen, bei denen mit großen Menschenansammlungen zu rechnen ist und 

die mehr als 2000 m² Verkaufsfläche aufweisen; davon ausgenommen sind Betriebsan-
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lagen, bei denen der Verkauf und die Lagerung von pyrotechnischen Gegenständen aus-

schließlich in Verkaufscontainern, Verkaufständen oder Lagercontainern im Freien 

erfolgt (§ 3 Abs. 1 Z 9 Pyr-LV) 

 

Lagerung in nicht genehmigungspflichtigen Betriebsanlagen 

Lagerverordnung 
im Verkaufs-

raum 

im Vorrats-

raum 

in Lager-

räumen 

max. in einem 

Gebäude 

Verkaufsstand 

im Freien 

Lagercontai-

ner/ Lagerge-

bäude 

Räume nach §5 
10 Kg 

Kategorie F1 

10 Kg 

Kategorie F1 
- 

20 Kg 

Kategorie F1 
- - 

Räume nach §6 

30 Kg 

Kategorie 

F1, F2 

30 Kg 

Kategorie 

F1, F2 

- 

60 Kg 

Kategorie F1, 

F2 

- - 

Lagerung in genehmigungspflichtigen Betriebsanlagen 

Räume nach §7 für F1 

u. F2 
40 Kg 40 Kg - 120 Kg - - 

Räume nach §8 - - 

100 Kg 

Kategorie 

F1, F2 

3 x 100 Kg 

Kategorie F1, 

F2 

- - 

Gebäude nach §9 u. 

§10 
- - - - 

100 Kg 

Kategorie F1, 

F2 

800 Kg 

Kategorie F1, 

F2 
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Anlage 1 

Verordnung des Bundesministers für Wirtschaft und Arbeit über die Zugangsvoraussetzungen für das reglementier-
te Gewerbe der Erzeugung von pyrotechnischen Artikeln sowie von Zündmitteln und sonstigen Sprengmitteln, die 
nicht dem Schieß- und Sprengmittelgesetz unterliegen, und Handel mit diesen Erzeugnissen 
(Pyrotechnikunternehmen-Verordnung) StF: BGBl. II Nr.  43/2003 idF: BGBl. II Nr. 399/2008 

 

Auf Grund des § 18 Abs. 1 der Gewerbeordnung 1994, BGBl. Nr. 194, zuletzt geändert durch das Bundesgesetz 
BGBl. I Nr. 111/2002, wird verordnet: 

 

§ 1. Durch die im Folgenden angeführten Belege ist die fachliche Qualifikation für das Gewerbe der Erzeu-
gung von pyrotechnischen Artikeln sowie von Zündmitteln und sonstigen Sprengmitteln, die nicht dem Schieß- und 
Sprengmittelgesetz unterliegen, und Handel mit diesen Erzeugnissen (Pyrotechnikunternehmen) (§ 94 Z 18 Ge-
wO 1994) als erfüllt anzusehen: 

 1. Zeugnisse über den erfolgreichen Abschluss der Studienrichtung Chemie oder der Studienrichtung Techni-
sche Chemie oder eines fachlich einschlägigen Fachhochschul-Studienganges oder 

 2. Zeugnisse über den erfolgreichen Abschluss einer berufsbildenden höheren Schule oder deren Sonderfor-
men mit Schwerpunktsetzung im Unterrichtsgegenstand Chemie oder technische Chemie oder 

 3. Zeugnisse über den erfolgreichen Abschluss einer berufsbildenden mittleren Schule mit Schwerpunktset-
zung im Unterrichtsgegenstand Chemie oder technische Chemie oder 

 4. Zeugnisse über eine ununterbrochene sechsjährige einschlägige Tätigkeit als Selbstständiger oder als Be-
triebsleiter oder 

 5. Zeugnisse über eine ununterbrochene dreijährige einschlägige Tätigkeit als Selbstständiger oder als Be-
triebsleiter, wenn für die betreffende Tätigkeit eine vorherige Ausbildung wie in Z 1, 2 oder 3, sofern die 
gesamte Ausbildung eine mindestens dreijährige Dauer hatte, oder eine vorherige mindestens dreijährige 
Ausbildung mit vergleichbarer Schwerpunktsetzung nachgewiesen wird, oder 

 6. Zeugnisse über eine ununterbrochene vierjährige einschlägige Tätigkeit als Selbstständiger oder als Be-
triebsleiter, wenn für die betreffende Tätigkeit eine vorherige Ausbildung wie in Z 1, 2 oder 3, sofern die 
gesamte Ausbildung eine mindestens zweijährige Dauer hatte, oder eine vorherige mindestens zweijährige 
Ausbildung mit vergleichbarer Schwerpunktsetzung nachgewiesen wird, oder 

 7. Zeugnisse über eine ununterbrochene dreijährige einschlägige Tätigkeit als Selbstständiger, wenn für die 
betreffende Tätigkeit eine mindestens fünfjährige einschlägige Tätigkeit als Unselbstständiger nachgewie-
sen wird, oder 

 8. Zeugnisse über eine ununterbrochene fünfjährige fachspezifische Tätigkeit in leitender Stellung, davon 
eine mindestens dreijährige Tätigkeit mit technischen Aufgaben und mit der Verantwortung für mindestens 
eine Abteilung des Unternehmens, wenn für die betreffende Tätigkeit eine vorherige Ausbildung wie in 
Z 1, 2 oder 3, sofern die gesamte Ausbildung eine mindestens dreijährige Dauer hatte, oder eine vorherige 
mindestens dreijährige Ausbildung mit vergleichbarer Schwerpunktsetzung nachgewiesen wird. 

§ 2. Der Handel mit pyrotechnischen Artikeln sowie mit Zündmitteln und sonstigen Sprengmitteln, die nicht 
dem Schieß- und Sprengmittelgesetz unterliegen, ist außer auf Grund der in Absatz 1 genannten Ausbildungen auch 
bei Vorlage folgender Belege zulässig: 

 1. Zeugnisse über eine ununterbrochene dreijährige einschlägige Tätigkeit als Selbstständiger oder als Be-
triebsleiter oder 

 2. Zeugnisse über eine ununterbrochene zweijährige einschlägige Tätigkeit als Selbstständiger oder als Be-
triebsleiter, wenn für die betreffende Tätigkeit eine vorherige Ausbildung wie in Abs. 1 Z 1, 2 oder 3 oder 
eine vorherige Ausbildung mit vergleichbarer Schwerpunktsetzung nachgewiesen wird, oder 

 3. Zeugnisse über eine ununterbrochene zweijährige einschlägige Tätigkeit als Selbstständiger oder als Be-
triebsleiter, wenn für die betreffende Tätigkeit eine mindestens dreijährige einschlägige Tätigkeit als Un-
selbstständiger nachgewiesen wird, oder 

 4. Zeugnisse über eine ununterbrochene dreijährige einschlägige Tätigkeit als Unselbstständiger, wenn für die 
betreffende Tätigkeit eine vorherige Ausbildung wie in Abs. 1 Z 1, 2 oder 3 oder eine vorherige Ausbil-
dung mit vergleichbarer Schwerpunktsetzung nachgewiesen wird. 

§ 3. Die in § 1 Z 4 und 7 und in § 2 Z 1 und 3 geregelten Tätigkeiten dürfen, vom Zeitpunkt des Einlangens 
der Gewerbeanmeldung an gerechnet, nicht vor mehr als zehn Jahren beendet worden sein. 
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Anlage 2 

Verordnung des Bundesministers für Wirtschaft, Familie und Jugend über die Lagerung pyrotechnischer Gegens-
tände in gewerblichen Betriebsanlagen 2004 (Pyrotechnik-Lagerverordnung 2004 - Pyr-LV 2004) 
StF: BGBl. II Nr. 252/2004 

Änderung 

BGBl. II Nr. 399/2011 

Präambel/Promulgationsklausel 

Auf Grund des § 69 Abs. 1 und des § 82 Abs. 1 der Gewerbeordnung 1994, BGBl. Nr. 194/1994 in der Fassung 
des Bundesgesetzes BGBl. I Nr. 48/2003 und der Kundmachung BGBl. I Nr. 109/2003, wird im Einvernehmen mit 
dem Bundesminister für Land- und Forstwirtschaft, Umwelt und Wasserwirtschaft verordnet: 

1. Abschnitt 

Allgemeine Bestimmungen 

Geltungsbereich und Begriffsbestimmungen 

§ 1. (1) Diese Verordnung gilt für genehmigungspflichtige und nach Maßgabe des § 20 für bereits genehmigte 
gewerbliche Betriebsanlagen, in denen pyrotechnische Gegenstände im Sinne des Pyrotechnikgesetzes 2010 – Py-
roTG 2010, BGBl. I Nr. 131/2009, gelagert werden, mit Ausnahme von gewerblichen Betriebsanlagen, die der 
Erzeugung pyrotechnischer Gegenstände dienen, sowie nach Maßgabe des § 4 auch für nicht genehmigungspflich-
tige gewerbliche Betriebsanlagen, in denen pyrotechnische Gegenstände im Sinne des Pyrotechnikgesetzes 2010 
gelagert werden. 

(2) Eine Lagerung im Sinne dieser Verordnung liegt auch vor, wenn pyrotechnische Gegenstände kurzzeitig 
vorrätig gehalten, zur Schau gestellt oder zum Verkauf bereitgehalten werden. 

(3) Mehrere Lagerungen pyrotechnischer Gegenstände innerhalb einer Betriebsanlage gelten, unabhängig da-
von, ob die Räume, in denen diese Gegenstände gelagert werden, miteinander in räumlicher Verbindung stehen, als 
eine gemeinsame Lagerung, wenn die Räume nicht brandbeständig (Abs. 5 Z 3) voneinander getrennt sind. Die 
Lagermenge einer solchen gemeinsamen Lagerung errechnet sich aus der Summe der Lagermengen aller Teillage-
rungen. 

(4) Im Sinne dieser Verordnung sind bzw. ist 

 1. Verkaufsräume: Räume, in denen pyrotechnische Gegenstände oder neben anderen Waren auch pyrotech-
nische Gegenstände zum Verkauf bereitgehalten werden; 

 2. Vorratsräume: Räume, die der Lagerung von pyrotechnischen Gegenständen und der Lagerung anderer 
Waren dienen; 

 3. Lagerräume: Räume, die der Lagerung ausschließlich von pyrotechnischen Gegenständen dienen; 

 4. Verkaufscontainer: im Freien aufgestellte begehbare Behälter aus nicht brennbaren Materialien, die dem 
Verkauf ausschließlich von pyrotechnischen Gegenständen dienen; 

 5. Verkaufsstände: im Freien aufgestellte begehbare Einrichtungen ohne besonderer Brandschutzanforderung 
(zB Holzhütte), die dem Verkauf ausschließlich von pyrotechnischen Gegenständen dienen; 

 6. Lagercontainer: im Freien aufgestellte begehbare Behälter aus nicht brennbaren Materialien, die der Lage-
rung ausschließlich von pyrotechnischen Gegenständen dienen; 

 7. Lagergebäude: Gebäude aus nicht brennbaren Baustoffen, die der Lagerung ausschließlich von pyrotechni-
schen Gegenständen dienen; 

 8. Brandabschnitt: Teil eines Gebäudes, der durch mindestens brandbeständige (Abs. 5 Z 3) Wände und De-
cken begrenzt ist; 

 9. Schutzzone: ein Gebiet, in dem sich kein anderes Gebäude befinden darf und das von Lagerungen, Abstel-
lungen von Fahrzeugen und von dürrem Bewuchs freizuhalten ist; 

 10. Brandschutzmauer: eine öffnungslose, brandbeständig in Massivbauweise hergestellte Mauer, die den 
Lagercontainer oder das Lagergebäude gemäß § 10 um mindestens 50 cm allseitig überragen muss; 

 11. Prallwand: eine in Massivbauweise hergestellte und entsprechend gegründete Mauer, die im Falle einer 
Explosion des Lagergutes der zu erwartenden Druckwelle und allfällig daraus resultierenden Wurfstücken 
standhält. 
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(5) Im Sinne dieser Verordnung ist ein Bauteil 

 1. brandhemmend, wenn er der Feuerwiderstandsklasse EI 30 oder REI 30 gemäß der in Anhang 1 wiederge-
gebenen ÖNORM EN 13501-2:2010-02-15 „Klassifizierung von Bauprodukten und Bauarten zu ihrem 
Brandverhalten – Teil 2: Klassifizierung mit den Ergebnissen aus den Feuerwiderstandsprüfungen, mit 
Ausnahme von Lüftungsanlagen“ oder der Feuerwiderstandsklasse EI2 30-C, 

 2. hochbrandhemmend, wenn er der Feuerwiderstandsklasse EI 60 oder REI 60 gemäß ÖNORM EN 13501-2 
oder der Feuerwiderstadsklasse EI2 60-C gemäß ÖNORM EN 13501-2 und 

 3. brandbeständig, wenn er der Feuerwiderstandsklasse EI 90 oder REI 90 gemäß ÖNORM EN 13501-2 oder 
der Feuerwiderstandsklasse EI2 90-C gemäß ÖNORM EN 13501-2 

entspricht und aus nicht brennbaren Baustoffen besteht. 

(6) Sofern nicht ausdrücklich anderes bestimmt ist, beziehen sich Masseangaben in dieser Verordnung auf die 
Bruttomasse. Bruttomasse bzw. Gesamtbruttomasse im Sinne dieser Verordnung ist die Masse eines bzw. mehrerer 
pyrotechnischer Gegenstände samt der Masse der Ursprungsverpackung. 

(7) Nettoexplosivstoffmasse im Sinne dieser Verordnung ist die Summe der Massen aller Sätze in einem pyro-
technischen Gegenstand ohne Anzündung. 

(8) Sätze sind lose Stoffe oder Stoffgemische, die infolge einer selbstunterhaltenden exothermen chemischen 
Reaktion eine Wirkung von Wärme, Licht, Schall, Gas, Nebel, Rauch, Bewegung, Druck oder Reiz oder eine 
Kombination dieser Wirkungen erzielen. 

(9) Pyrotechnische Gegenstände für Fahrzeuge sind Komponenten von Sicherheitsvorrichtungen in Fahrzeu-
gen, die pyrotechnische Stoffe enthalten, die zur Aktivierung dieser oder anderer Vorrichtungen verwendet werden. 

Allgemeine Lagerungsbestimmungen 

§ 2. (1) Es dürfen nur pyrotechnische Gegenstände gelagert werden, die dem Pyrotechnikgesetz 2010 entspre-
chen. 

(2) Pyrotechnische Gegenstände dürfen nur in den Ursprungsverpackungen der Hersteller gelagert werden. 

(3) In Verkaufsräumen, Verkaufscontainern oder Verkaufsständen dürfen pyrotechnische Gegenstände nur in 
geschlossenen Schaukästen oder in Klarsichtpackungen zur Schau gestellt werden und müssen so gelagert werden, 
dass sie von Kunden nicht frei entnommen oder berührt werden können. 

(4) In Räumen, in denen pyrotechnische Gegenstände gelagert werden, sind das Rauchen und das Hantieren 
mit offenem Licht und Feuer verboten; auf diese Verbote muss durch Anschlag gemäß Kennzeichnungsverordnung 
- KennV, BGBl. II Nr. 101/1997, deutlich sichtbar hingewiesen sein. Nicht unter diese Verbote fällt der Betrieb 
von Öfen in Verkaufsräumen gemäß § 5. 

(5) Türen aus Räumen, in denen pyrotechnische Gegenstände gelagert werden, müssen in Fluchtrichtung auf-
schlagen und mindestens brandhemmend sein; von letzterem sind Türen, die aus Verkaufsräumen oder Vorratsräu-
men direkt ins Freie führen, Türen von Lagercontainern oder Lagergebäuden gemäß § 10 und Türen von Verkaufs-
containern oder Verkaufsständen ausgenommen. 

(6) In Räumen, in denen pyrotechnische Gegenstände gelagert werden, mit Ausnahme von Verkaufsräumen 
gemäß § 5, dürfen keine Öfen für feste, flüssige oder gasförmige Brennstoffe sowie keine elektrischen Heizkörper 
mit freiliegenden Glühdrähten verwendet werden; zur Erwärmung dieser Räume sind nur Heizkörper zulässig, 
deren Oberflächentemperaturen 120 ºC nicht überschreiten. 

(7) Für die Erste Löschhilfe muss in oder vor jedem Raum, in dem pyrotechnische Gegenstände gelagert wer-
den, ein funktionsfähiger Tragbarer Feuerlöscher (Wasser- oder Schaumlöscher mit einer  Mindestfüllmenge von 
9 l) gut sichtbar und leicht erreichbar bereitgehalten werden. 

(8) In jedem Raum, in dem pyrotechnische Gegenstände gelagert werden, muss eine Sicherheitsbeleuchtung 
angebracht sein, die das sichere Verlassen des Raums bei Ausfall der allgemeinen Beleuchtung gewährleistet. Da-
von ausgenommen sind Verkaufscontainer und Verkaufsstände gemäß § 9 sowie Lagercontainer und Lagergebäude 
gemäß § 10. 

(9) Werden pyrotechnische Gegenstände mit elektrischer Auslösung gelagert, so müssen die Auslöseeinrich-
tungen kurzgeschlossen sein. 

Lagerungsverbote 

§ 3. (1) Die Lagerung von pyrotechnischen Gegenständen ist verboten 
 1. in Stiegenhäusern, 

 2. in Stiegenhausvorräumen, 

 3. in der Nähe von Ausgängen aus Stiegenhäusern, 

 4. unterhalb von Stiegen, 

 5. in der Nähe des einzigen Ausganges eines Aufenthaltsraumes, von Notausgängen und auf Fluchtwegen, 
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 6. in Lagerräumen für brennbare Flüssigkeiten iSd Verordnung über brennbare Flüssigkeiten - VbF, BGBl. 
Nr. 240/1991, idgF, für brennbare oder ätzende Gase, für ätzende Flüssigkeiten, für sonstige ätzende Stof-
fe, für Druckgaspackungen iSd Druckgaspackungslagerungsverordnung 2002 - DGPLV 2002, BGBl. II 
Nr. 489/2002, oder für sonstige explosionsgefährliche, brandfördernde, hochentzündliche, leicht entzünd-
liche, entzündliche oder ätzende Stoffe oder Zubereitungen iSd §§ 2 und 3 des Chemikaliengesetzes 1996 - 
ChemG 1996, BGBl. I Nr. 53/1997, idgF, 

 7. in Heizräumen und Brennstofflagerräumen, Triebwerksräumen, Technikräumen, Pufferräumen und 
Schleusen, Garagen, Lüftungs- und Klimazentralen, 

 8. in Tankstellen einschließlich Servicebereiche und Shop und 

 9. in Betriebsanlagen, bei denen mit großen Menschenansammlungen zu rechnen ist und die mehr als 2000 
m² Verkaufsfläche aufweisen; davon ausgenommen sind Betriebsanlagen, bei denen der Verkauf und die 
Lagerung von pyrotechnischen Gegenständen ausschließlich in Verkaufscontainern, Verkaufsständen oder 
Lagercontainern im Freien erfolgt. 

(2) In Schaufenstern oder auf allgemein zugänglichen Verkaufspulten oder Regalen dürfen keine pyrotechni-
schen Gegenstände, sondern lediglich Leerpackungen oder Attrappen zur Schau gestellt werden. 

2. Abschnitt 

Lagerung von pyrotechnischen Gegenständen in nicht genehmigungspflichtigen gewerblichen 
Betriebsanlagen 

§ 4. In nicht genehmigungspflichtigen gewerblichen Betriebsanlagen dürfen nur pyrotechnische Gegenstände 
der Kategorien F1 und F2 nach Maßgabe der §§ 2, 3, 5, 6 gelagert werden. 

3. Abschnitt 

Lagerung von pyrotechnischen Gegenständen der Kategorien F1 und F2 

Lagerung von pyrotechnischen Gegenständen der Kategorie F1 mit einer Gesamtbruttomasse bis zu insge-
samt höchstens 20 kg in Verkaufsräumen und Vorratsräumen 

§ 5. In Verkaufsräumen und Vorratsräumen dürfen jeweils bis zu 10 kg pyrotechnische Gegenstände der Kate-
gorie F1 unter folgenden Voraussetzungen gelagert werden: 

 1. In einer Betriebsanlage dürfen höchstens ein Verkaufsraum und ein Vorratsraum für den Verkauf und die 
Lagerung pyrotechnischer Gegenstände verwendet werden. 

 2. Die pyrotechnischen Gegenstände müssen von Öfen für feste, flüssige oder gasförmige Brennstoffe sowie 
von deren Rauch- oder Abgasfängen mindestens 2 m entfernt gelagert werden. 

Lagerung von pyrotechnischen Gegenständen der Kategorien F1 und F2 mit einer Gesamtbruttomasse bis 
zu insgesamt höchstens 60 kg in Verkaufsräumen und Vorratsräumen 

§ 6. In Verkaufsräumen und Vorratsräumen dürfen jeweils bis zu insgesamt 30 kg pyrotechnische Gegenstän-
de der Kategorien F1 und F2 unter folgenden Voraussetzungen gelagert werden: 

 1. In einer Betriebsanlage dürfen, soweit § 8 nicht anderes bestimmt, höchstens ein Verkaufsraum und ein 
Vorratsraum für den Verkauf und die Lagerung pyrotechnischer Gegenstände verwendet werden. 

 2. Die Begrenzung (Wände und Decken) des Verkaufs- und des Vorratsraumes zu anderen Gebäudeteilen 
muss mindestens hochbrandhemmend und die Türen in diesen Wänden müssen mindestens brandhemmend 
sein. 

 3. Als Verbindungen zu betriebsfremden Gebäudeteilen sind nur Türöffnungen zulässig; sonstige Öffnungen 
wie für Lüftungsleitungen, Installationsschächte und dergleichen sind verboten. 

 4. Im Vorratsraum müssen die pyrotechnischen Gegenstände auf eigenen, entsprechend bezeichneten Regalen 
und von sonstigen leicht brennbaren Materialien getrennt gelagert sein. 

 5. (Anm.: aufgehoben durch BGBl. II Nr. 399/2011) 

Lagerung von pyrotechnischen Gegenständen der Kategorien F1 und F2 mit einer Gesamtbruttomasse bis 
zu insgesamt höchstens 120 kg in Verkaufsräumen und Vorratsräumen 

§ 7. In Verkaufsräumen dürfen nicht mehr als insgesamt 40 kg pyrotechnische Gegenstände der Kategorien F1 
und F2, und in Vorratsräumen nicht mehr als insgesamt 40 kg pyrotechnische Gegenstände der Kategorien F1 und 
F2 unter folgenden Voraussetzungen gelagert werden: 

 1. In einer Betriebsanlage dürfen, soweit § 8 nicht anderes bestimmt, höchstens ein Verkaufsraum und zwei 
Vorratsräume für den Verkauf und die Lagerung pyrotechnischer Gegenstände verwendet werden. 

 2. Die Begrenzung (Wände und Decken) des Verkaufsraumes und der Vorratsräume zu anderen Gebäudetei-
len muss mindestens brandbeständig und die Türen in diesen Wänden müssen mindestens brandhemmend 
sein. 
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 3. Der Verkaufsraum und die Vorratsräume dürfen keine direkten Verbindungen zu betriebsfremden Gebäu-
deteilen aufweisen. 

 4. In Vorratsräumen müssen die pyrotechnischen Gegenstände auf eigenen, entsprechend bezeichneten Rega-
len und von sonstigen leicht brennbaren Materialien getrennt gelagert sein. 

 5. (Anm.: aufgehoben durch BGBl. II Nr. 399/2011) 

Lagerung von pyrotechnischen Gegenständen der Kategorien F1 und F2 mit einer Gesamtbruttomasse bis 
zu 100 kg in Lagerräumen 

§ 8. Pyrotechnische Gegenstände der Kategorien F1 und F2 mit einer Gesamtbruttomasse von bis zu insgesamt 
100 kg dürfen zusätzlich zu den gemäß den §§ 6 und 7 zulässigen Lagerungen in einem Lagerraum unter folgenden 
Voraussetzungen gelagert werden: 

 1. In einem Gebäude sind höchstens drei Lagerräume zulässig; in einem von mehreren Betrieben genutzten 
Gebäude oder einem Wohngebäude ist nur ein Lageraum zulässig. 

 2. Der Lagerraum muss als eigener Brandabschnitt mit mindestens brandbeständigen Wänden und mindestens 
brandbeständiger Decke sowie mindestens brandhemmenden Türen ausgeführt sein. 

 3. Es dürfen keine Türen oder sonstigen Öffnungen zu betriebsfremden Gebäudeteilen vorhanden sein. 

 4. Es dürfen keine Türen oder sonstigen Öffnungen zu betriebseigenen Räumen, durch die der einzige 
Fluchtweg aus anderen Betriebsräumen führt, vorhanden sein. 

 5. Der Lagerraum muss direkt ins Freie lüftbar sein. Die Lüftungsöffnungen müssen so ausgeführt sein, dass 
keine brennenden Gegenstände eingeworfen werden können. 

 6. Außerhalb des Lagerraumes muss auf oder neben der Zugangstüre folgender Anschlag gemäß Kennzeich-
nungsverordnung deutlich sichtbar angebracht sein: “Lagerraum für pyrotechnische Gegenstände der Kate-
gorien F1 und F2; Höchstlagermenge: 100 kg”. 

 7. Die elektrische Anlage muss den elektrotechnischen Bestimmungen für „brandgefährdete Räume“ entspre-
chen. 

Lagerung von pyrotechnischen Gegenständen der Kategorien F1 und F2 mit einer Gesamtbruttomasse bis 
zu 100 kg in Verkaufscontainern oder Verkaufsständen 

§ 9. In Verkaufscontainern oder Verkaufsständen dürfen pyrotechnische Gegenstände der Kategorien F1 und 
F2 bis zu 100 kg unter folgenden Voraussetzungen gelagert werden: 

 1. Zwischen dem Verkaufscontainer oder dem Verkaufsstand und Ausgängen von Gebäuden muss ein Ab-
stand von mindestens 10 m eingehalten werden. Öffnungen des Verkaufscontainers oder des Verkaufsstan-
des dürfen nicht auf Ausgänge von Gebäuden weisen, die weniger als 20 m vom Verkaufscontainer oder 
Verkaufsstand entfernt und Hauptausgänge oder der einzige Fluchtweg aus diesem Gebäude sind. 

 2. Um den Verkaufscontainer oder den Verkaufsstand muss eine Schutzzone von mindestens 5 m eingerichtet 
sein. Diese Schutzzone ist wirksam abzuschranken (zB durch Ständer und dazwischen gespannte Ketten). 

 3. An der Außenseite der Zugangstüre des Verkaufscontainers oder des Verkaufsstandes muss folgender 
Anschlag gemäß Kennzeichnungsverordnung deutlich sichtbar und dauerhaft angebracht sein: “Lagerung 
pyrotechnischer Gegenstände der Kategorien F1 und F2; Höchstlagermenge: 100 kg”. 

 4. Die elektrische Anlage muss den elektrotechnischen Bestimmungen für „brandgefährdete Räume“ entspre-
chen. 

 5. Kunden ist das Betreten des Verkaufscontainers oder des Verkaufsstands zu verbieten. 

Lagerung von pyrotechnischen Gegenständen der Kategorien F1 und F2 mit einer Gesamtbruttomasse bis 
zu 800 kg in Lagercontainern oder Lagergebäuden 

§ 10. In Lagercontainern oder Lagergebäuden dürfen pyrotechnische Gegenstände der Kategorien F1 und F2 
bis zu insgesamt 800 kg unter folgenden Voraussetzungen gelagert werden: 

 1. Der Lagercontainer oder das Lagergebäude muss fensterlos sein. 

 2. Um jeden Lagercontainer oder jedes Lagergebäude muss eine Schutzzone von mindestens 5 m eingerichtet 
sein. Diese Schutzzone ist wirksam abzuschranken (zB durch Ständer und dazwischen gespannte Ketten). 
Diese Schutzzone darf an höchstens zwei Seiten durch eine Brandschutzmauer um höchstens 50 % verrin-
gert werden; befindet sich unmittelbar angrenzend an die verringerte Schutzzone ein Gebäude, das höher 
oder breiter als der Lagercontainer oder das Lagergebäude ist, so ist die Größe der Brandschutzmauer ab-
weichend von § 1 Abs. 4 Z 10 im Einzelfall festzulegen. 

 3. An der Außenseite der Zugangstüre des Lagercontainers oder des Lagergebäudes muss folgender Anschlag 
gemäß Kennzeichnungsverordnung deutlich sichtbar und dauerhaft angebracht sein: “Lagerung pyrotechni-
scher Gegenstände der Kategorien F1 und F2; Höchstlagermenge: 800 kg”. 

 4. Die elektrische Anlage muss den elektrotechnischen Bestimmungen für „brandgefährdete Räume“ entspre-
chen. 

 5. Im Lagercontainer dürfen sich keine Beheizungseinrichtungen befinden. Lüftungsöffnungen müssen so 
ausgeführt sein, dass keine brennenden Gegenstände eingeworfen werden können. 
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Lagerung von pyrotechnischen Gegenständen der Kategorien F1 und F2 mit einer Gesamtbruttomasse bis 
zu 5000 kg in Lagergebäuden 

§ 11. In Lagergebäuden dürfen pyrotechnische Gegenstände der Kategorien F1 und F2 bis zu insgesamt 5000 
kg unter folgenden Voraussetzungen gelagert werden: 

 1. Pyrotechnische Gegenstände der Kategorien F1 und F2 mit einer Gesamtbruttomasse bis zu 5000 kg dür-
fen nur in eigenen, ebenerdigen, nicht überbauten und in Massivbauweise errichteten Lagergebäuden mit 
höchstens fünf Lagerräumen gelagert werden. In diesen Lagergebäuden dürfen sich keine Räume befinden, 
die dem ständigen Aufenthalt von Personen dienen. 

 2. In einem Lagerraum dürfen pyrotechnische Gegenstände der Kategorien F1 und F2 mit einer Gesamtbrut-
tomasse von höchstens 1000 kg gelagert werden. 

 3. Jeder Lagerraum muss als eigener Brandabschnitt mit mindestens brandbeständigen Wänden und mindes-
tens brandbeständiger Decke sowie mindestens brandhemmenden Türen oder Toren ausgeführt sein. 

 4. Die Lagerräume müssen direkt ins Freie lüftbar sein. Die Lüftungsöffnungen müssen so ausgeführt sein, 
dass keine brennenden Gegenstände eingeworfen werden können. 

 5. Die Lagerräume dürfen miteinander nicht in direkter Verbindung stehen, dürfen keine Fenster haben und 
jeder Lagerraum muss mindestens eine Ausgangstür direkt ins Freie aufweisen. 

 6. An den Zugangstüren des Lagergebäudes und der Lagerräume muss auf das Lagergut (Pyrotechnische 
Gegenstände der Kategorien F1 und F2) und die jeweils zulässige Höchstlagermenge durch Anschläge ge-
mäß Kennzeichnungsverordnung deutlich sichtbar hingewiesen sein. 

 7. Lagergebäude für pyrotechnische Gegenstände müssen zueinander und zu Gebäuden, die dem ständigen 
Aufenthalt von Personen dienen, unbeschadet der Z 8 einen Abstand von mindestens 10 m aufweisen. 

 8. Der in Z 7 angeführte Abstand kann an höchstens zwei Seiten eines Lagergebäudes um höchstens 50 % 
verringert werden, wenn die Wände des Lagergebäudes an diesen Seiten öffnungslos sind. 

 9. Vor Gebäudeöffnungen des Lagergebäudes muss eine Schutzzone von mindestens 10 m eingerichtet und 
gekennzeichnet sein. 

 10. Unbefugten muss der Zutritt zum Lagergebäude und zu den Lagerräumen verboten sein. Darauf muss 
durch Anschlag gemäß Kennzeichnungsverordnung hingewiesen sein. Der Zugang zum Lagergebäude und 
zu den Lagerräumen muss versperrt gehalten oder ständig überwacht sein. 

 11. Die elektrische Anlage muss den elektrotechnischen Bestimmungen für „brandgefährdete Räume“ entspre-
chen. 

 12. Das Lagergebäude muss mit einer Blitzschutzanlage ausgestattet sein. 

 13. Der Tragbare Feuerlöscher gemäß § 2 Abs. 7 muss außerhalb jedes Lagerraumes unmittelbar neben dem 
Zugang bereitstehen. 

4. Abschnitt 

Lagerung pyrotechnischer Gegenstände der Kategorie F3 

§ 12. Pyrotechnische Gegenstände der Kategorie F3 dürfen unter folgenden Voraussetzungen gelagert werden: 
 1. Pyrotechnische Gegenstände der Kategorie F3 mit einer Gesamtbruttomasse bis zu 2000 kg dürfen nur in 

eigenen, ebenerdigen, nicht überbauten und in Massivbauweise errichteten Lagergebäuden mit höchstens 
fünf Lagerräumen gelagert werden. In diesen Lagergebäuden dürfen sich keine Räume befinden, die dem 
ständigen Aufenthalt von Personen dienen. Eine Zusammenlagerung mit pyrotechnischen Gegenständen 
der Kategorien F1 und F2 ist zulässig, wenn dadurch die Gesamtbruttomasse von 2000 kg nicht überschrit-
ten wird. 

 2. In einem Lagerraum dürfen pyrotechnische Gegenstände der Kategorien F1 bis F3 mit einer Gesamtbrut-
tomasse von höchstens 400 kg gelagert werden. 

 3. Jeder Lagerraum muss als eigener Brandabschnitt mit mindestens brandbeständigen Wänden und mindes-
tens brandbeständiger Decke sowie mindestens brandhemmenden Türen oder Toren ausgeführt sein. 

 4. Die Lagerräume müssen direkt ins Freie lüftbar sein. Die Lüftungsöffnungen müssen so ausgeführt sein, 
dass keine brennenden Gegenstände eingeworfen werden können. 

 5. Die Lagerräume dürfen miteinander nicht in direkter Verbindung stehen, dürfen keine Fenster haben und 
jeder Lagerraum muss mindestens eine Ausgangstür direkt ins Freie aufweisen. 

 6. An den Zugangstüren des Lagergebäudes und der Lagerräume muss auf das Lagergut (Pyrotechnische 
Gegenstände der Kategorie F3) und die jeweils zulässige Höchstlagermenge durch Anschläge gemäß 
Kennzeichnungsverordnung deutlich sichtbar hingewiesen sein. 

 7. Lagergebäude für pyrotechnische Gegenstände müssen zueinander und von Gebäuden, die dem ständigen 
Aufenthalt von Personen dienen, unbeschadet der Z 8 einen Abstand von mindestens 20 m aufweisen. 

 8. Der in Z 7 angeführte Abstand kann an höchstens zwei Seiten eines Lagergebäudes um höchstens 50 % 
verringert werden, wenn die Wände des Lagergebäudes an diesen Seiten öffnungslos sind. 
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 9. Vor Gebäudeöffnungen des Lagergebäudes muss eine Schutzzone von mindestens 10 m eingerichtet und 
gekennzeichnet sein. 

 10. Unbefugten muss der Zutritt zum Lagergebäude und zu den Lagerräumen verboten sein. Darauf muss 
durch Anschlag gemäß Kennzeichnungsverordnung hingewiesen sein. Der Zugang zum Lagergebäude und 
zu den Lagerräumen muss versperrt gehalten oder ständig überwacht sein. 

 11. (Anm.: aufgehoben durch BGBl. II Nr. 399/2011) 

 12. Die elektrische Anlage muss den elektrotechnischen Bestimmungen für „brandgefährdete Räume“ entspre-
chen. 

 13. Das Lagergebäude muss mit einer Blitzschutzanlage ausgestattet sein. 

 14. Der Tragbare Feuerlöscher gemäß § 2 Abs. 7 muss außerhalb jedes Lagerraumes unmittelbar neben dem 
Zugang bereitstehen. 

5. Abschnitt 

Lagerung von pyrotechnischen Gegenständen der Kategorie F4 

Lagerung von pyrotechnischen Gegenständen der Kategorie F4 mit einer Gesamtbruttomasse bis zu 500 kg 
in Lagergebäuden. 

§ 13. Pyrotechnische Gegenstände der Kategorie F4 mit einer Gesamtbruttomasse bis zu 500 kg dürfen unter 
folgenden Voraussetzungen gelagert werden: 

 1. Pyrotechnische Gegenstände der Kategorie F4 mit einer Gesamtbruttomasse bis zu 500 kg dürfen nur in 
eigenen, ebenerdigen, nicht überbauten und in Massivbauweise errichteten Lagergebäuden mit höchstens 
fünf Lagerräumen gelagert werden. In diesen Lagergebäuden dürfen sich keine Räume befinden, die dem 
ständigen Aufenthalt von Personen dienen. Eine Zusammenlagerung mit pyrotechnischen Gegenständen 
der Kategorien F1 bis F3 ist zulässig, wenn dadurch die Gesamtbruttomasse von 500 kg nicht überschritten 
wird. 

 2. In einem Lagerraum dürfen pyrotechnische Gegenstände der Kategorien F1 bis F4 mit einer Gesamtbrut-
tomasse von höchstens 100 kg gelagert werden. 

 3. Die Wände des Lagergebäudes und der Lagerräume müssen mindestens brandbeständig und so ausgeführt 
sein, dass bei einer Explosion im Inneren eines Lagerraumes die Übertragung des Brandes oder der Explo-
sion nach außen verhindert wird. Türen oder Tore in diesen Wänden müssen nach außen aufschlagen und 
den im Explosionsfall auftretenden Drücken standhalten. 

 4. Das Dach des Lagergebäudes und die Decken der Lagerräume müssen aus nicht brennbaren Baustoffen 
und leicht abhebbar (maximaler Widerstand von 10 kN/m²) ausgeführt sein. 

 5. Die Lagerräume müssen direkt ins Freie lüftbar sein. Die Lüftungsöffnungen müssen so ausgeführt sein, 
dass keine brennenden Gegenstände eingeworfen werden können. 

 6. Die Lagerräume dürfen miteinander nicht in direkter Verbindung stehen, dürfen keine Fenster haben und 
jeder Lagerraum muss mindestens eine Ausgangstür direkt ins Freie aufweisen. 

 7. An den Zugangstüren des Lagergebäudes und der Lagerräume muss auf das Lagergut (Pyrotechnische 
Gegenstände der Kategorie F4) und die jeweils zulässige Höchstlagermenge durch Anschläge gemäß 
Kennzeichnungsverordnung deutlich sichtbar hingewiesen sein. 

 8. Lagergebäude für pyrotechnische Gegenstände müssen zueinander und zu Gebäuden, die dem ständigen 
Aufenthalt von Personen dienen, einen Abstand von mindestens 100 m aufweisen. 

 9. Vor Gebäudeöffnungen des Lagergebäudes muss eine Schutzzone von mindestens 30 m eingerichtet und 
gekennzeichnet sein. 

 10. Unbefugten muss der Zutritt zum Lagergebäude und zu den Lagerräumen verboten sein. Darauf muss 
durch Anschlag gemäß Kennzeichnungsverordnung hingewiesen sein. Der Zugang zum Lagergebäude und 
zu den Lagerräumen muss versperrt gehalten oder ständig überwacht sein. 

 11. Die elektrische Anlage muss den elektrotechnischen Bestimmungen für „brandgefährdete Räume“ entspre-
chen. 

 12. Das Lagergebäude muss mit einer Blitzschutzanlage ausgestattet sein. 

 13. Der Tragbare Feuerlöscher gemäß § 2 Abs. 7 muss außerhalb jedes Lagerraumes unmittelbar neben dem 
Zugang bereitstehen. 

 14. Das Betriebsgelände, auf dem sich das Lagergebäude befindet, muss durch Einzäunung gegen den Zugang 
Unbefugter geschützt sein. 

 15. Vor Ausgangstüren aus Lagerräumen müssen Prallwände aufgestellt sein, wenn sich vor diesen Türen 
Hauptverkehrswege oder sonstige stark benützte Wege befinden. 
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Lagerung von pyrotechnischen Gegenständen der Kategorie F4 mit einer Gesamtbruttomasse über 500 kg 
in Lagergebäuden 

§ 14. Pyrotechnische Gegenstände der Kategorie F4 mit einer Gesamtbruttomasse über 500 kg dürfen unter 
folgenden Voraussetzungen gelagert werden: 

 1. Pyrotechnische Gegenstände der Kategorie F4 mit einer Gesamtbruttomasse über 500 kg dürfen nur in 
eigenen, fensterlosen, überschütteten Lagergebäuden aus nicht brennbaren Baustoffen gelagert werden. In 
diesen Lagergebäuden dürfen sich keine Räume befinden, die dem ständigen Aufenthalt von Personen die-
nen. Eine Zusammenlagerung mit pyrotechnischen Gegenständen der Kategorien F1 bis F3 ist zulässig, 
wenn dadurch die zulässige Höchstlagermenge nicht überschritten wird. 

 2. Die Überschüttung muss, mit Ausnahme des Zugangsbereiches, allseitig mindestens 1 m betragen und aus 
feinkörnigem Material (Sand oder steinfreier Erde) bestehen. Der Zugangsbereich muss durch einen Vor-
wall, dessen Scheitelhöhe und Breite den Zugang mindestens 1 m überragen, gesichert sein. Der Vorwall 
kann durch eine standsichere Prallwand ersetzt werden. 

 3. Das Lagergebäude muss lotrecht nach oben oder zum Vorwall weisend direkt ins Freie lüftbar sein. Die 
Lüftungsöffnungen müssen so ausgeführt sein, dass keine brennenden Gegenstände eingeworfen werden 
können. 

 4. Um das Lagergebäude müssen Abstände zu benachbarten Gebäuden eingehalten sein, die sich gemäß der 
Formel 

D = F x M 1/3 

errechnen. Dabei ist D der Abstand in [m], M die Nettoexplosivstoffmasse der gelagerten pyrotechnischen Gegens-
tände in [kg] und F der Faktor (in Abhängigkeit der benachbarten Gebäude oder Flächen) nach folgender Tabelle: 

betriebsfremde Nachbargebäude F = 22 
öffentliche Verkehrsflächen F = 15 
erdüberschüttete Lagergebäude F = 0,8 
betriebseigene Produktionsgebäudefür pyrotechnische 
Gegenstände 

F = 2,5 

alle anderen betriebseigenen Gebäude F = 8 

 5. An der Zugangstür des Lagergebäudes muss auf das Lagergut (Pyrotechnische Gegenstände der Kategorie 
F4) und die jeweils zulässige Höchstlagermenge durch Anschlag gemäß Kennzeichnungsverordnung deut-
lich sichtbar hingewiesen sein. 

 6. Unbefugten muss der Zutritt zum Lagergebäude verboten sein. Darauf muss durch Anschlag gemäß Kenn-
zeichnungsverordnung hingewiesen sein. Der Zugang zum Lagergebäude muss versperrt gehalten oder 
ständig überwacht sein. 

 7. Die elektrische Anlage muss den elektrotechnischen Bestimmungen für „brandgefährdete Räume“ entspre-
chen. 

 8. Der Tragbare Feuerlöscher gemäß § 2 Abs. 7 muss außen unmittelbar neben dem Zugang bereitstehen. 

 9. Das Betriebsgelände, auf dem sich das Lagergebäude befindet, muss durch Einzäunung gegen den Zugang 
Unbefugter geschützt werden. 

 10. Ist im Betriebsgelände Gefahr für die Lagerung zu erkennen, so muss das Betriebsgelände unverzüglich 
von Personen geräumt sein. 

6. Abschnitt 

Lagerung von pyrotechnischen Sätzen der Kategorien S1 und S2 

§ 15. (1) Pyrotechnische Sätze der Kategorie S1 in Form von Bengalpulver, Schellackpulver und Rauchpulver 
müssen entsprechend den Bestimmungen für pyrotechnische Gegenstände der Kategorie F2 mit der Maßgabe gela-
gert sein, dass ihre Lagerung nur in Lagerräumen, Lagergebäuden oder Lagercontainern zulässig ist. 

(2) Die Lagerung von pyrotechnischen Sätzen der Kategorie S2 muss gemäß § 14 erfolgen. 

7. Abschnitt 

Lagerung von sonstigen pyrotechnischen Gegenständen der Kategorien P1 und P2 

Allgemeine Bestimmungen 

§ 16. (1) Für die Lagerung von sonstigen pyrotechnischen Gegenständen der Kategorien P1 und P2 ist die 
Nettoexplosivstoffmasse maßgeblich. Ist die Nettoexplosivstoffmasse eines sonstigen pyrotechnischen Gegenstan-
des der Kategorien P1 und P2 nicht bekannt, dann ist es bei einer Bruttomasse bis 50 g mit 20 % der Bruttomasse, 
bei einer Bruttomasse über 50 g bis 250 g mit 50 % der Bruttomasse und bei einer Bruttomasse über 250 g mit 
100 % der Bruttomasse anzunehmen. 
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(2) Eine gemeinsame Lagerung von pyrotechnischen Gegenständen der Kategorien F1 bis F4 mit sonstigen py-
rotechnischen Gegenständen der Kategorien P1 und P2 ist zulässig. Dabei darf die jeweilige Höchstlagermenge 
gemäß den §§ 17 bis 19 nicht überschritten werden. 

(3) Rauch- oder nebelerzeugende pyrotechnische Gegenstände müssen unabhängig von der Nettoexplosiv-
stoffmasse des Einzelgegenstandes gemäß § 17 gelagert sein. 

(4) Für die Lagerung von pyrotechnischen Gegenständen für Fahrzeuge gilt § 19a. 

(5) Hagelabwehrraketen dürfen nur getrennt nach Sprengköpfen und Raketenrohren gelagert werden, wobei 
sich Sprengköpfe und Raketenrohre in verschiedenen Lagerräumen befinden müssen. 

Lagerung von sonstigen pyrotechnischen Gegenständen der Kategorien P1 und P2 mit einer Nettoexplosiv-
stoffmasse bis zu 50 g je Einzelgegenstand 

§ 17. Sonstige pyrotechnische Gegenstände der Kategorien P1 und P2 mit einer Nettoexplosivstoffmasse bis 
zu 50 g je Einzelgegenstand, müssen 

 1. gemäß den Bestimmungen des § 6 gelagert sein, mit der Maßgabe, dass die Höchstlagermenge auf 8 kg (je 
4 kg im Verkaufsraum und im Vorratsraum; Nettoexplosivstoffmasse) beschränkt ist; 

 2. gemäß den Bestimmungen des § 7 gelagert sein, mit der Maßgabe, dass die Höchstlagermenge auf 12 kg 
(je 4 kg im Verkaufsraum und in den beiden Vorratsräumen; Nettoexplosivstoffmasse) beschränkt ist; 

 3. gemäß den Bestimmungen der §§ 8 oder 9 gelagert sein, mit der Maßgabe, dass die Höchstlagermenge auf 
20 kg (Nettoexplosivstoffmasse) beschränkt ist; 

 4. gemäß den Bestimmungen des § 10 gelagert sein, mit der Maßgabe, dass die Höchstlagermenge auf 160 kg 
(Nettoexplosivstoffmasse) beschränkt ist; 

 5. gemäß den Bestimmungen des § 11 gelagert sein, mit der Maßgabe, dass die Höchstlagermenge auf 1000 
kg (je 200 kg in fünf Lagerräumen; Nettoexplosivstoffmasse) beschränkt ist. 

Lagerung von sonstigen pyrotechnischen Gegenständen der Kategorien P1 und P2 mit einer Nettoexplosiv-
stoffmasse über 50 g bis 250 g je Einzelgegenstand 

§ 18. Sonstige pyrotechnische Gegenstände der Kategorien P1 und P2 mit einer Nettoexplosivstoffmasse von 
über 50 g bis 250 g je Einzelgegenstand müssen gemäß den Bestimmungen des § 12 gelagert sein, mit der Maßga-
be, dass die Höchstlagermenge auf 1000 kg (je 200 kg in fünf Lagerräumen; Nettoexplosivstoffmasse) beschränkt 
ist. 

Lagerung von sonstigen pyrotechnischen Gegenständen der Kategorien P1 und P2 mit einer Nettoexplosiv-
stoffmasse über 250 g je Einzelgegenstand 

§ 19. Sonstige pyrotechnische Gegenstände der Kategorien P1 und P2 mit einer Nettoexplosivstoffmasse über 
250 g je Einzelgegenstand müssen 

 1. gemäß den Bestimmungen des § 13 gelagert sein, mit der Maßgabe, dass die Höchstlagermenge auf 500 kg 
(Nettoexplosivstoffmasse) beschränkt ist, 

 2. gemäß den Bestimmungen des § 14 in einer Menge über 500 kg (Nettoexplosivstoffmasse) gelagert sein. 

Lagerung von pyrotechnischen Gegenständen für Fahrzeuge 

§ 19a. (1) Pyrotechnische Gegenstände für Fahrzeuge dürfen in Arbeits- und Vorratsräumen von Werkstätten 
bis höchstens insgesamt 10 kg Nettoexplosivstoffmasse gelagert werden. 

(2) Pyrotechnische Gegenstände für Fahrzeuge mit insgesamt mehr als 10 kg Nettoexplosivstoffmasse dürfen 
nur unter folgenden Voraussetzungen gelagert werden: 

 1. Pyrotechnische Gegenstände für Fahrzeuge mit insgesamt mehr als 10 kg Nettoexplosivstoffmasse müssen 
in einem eigenen Lagerraum gelagert werden, wobei die Zusammenlagerung mit Fahrzeugteilen oder Ma-
terialien, die nicht explosionsgefährlich, brandfördernd, hochentzündlich, leichtentzündlich und bzw. oder 
ätzend sind, zulässig ist. 

 2. Der Lagerraum muss als Brandabschnitt ausgeführt sein. 

 3. Der Lagerraum muss mit einer Lüftungsmöglichkeit ins Freie ausgestattet sein. 

 4. Fenster des Lagerraums müssen so ausgebildet sein, dass im Falle eines Brandes keine Lagergüter nach 
außen gelangen können. 

 5. An den Zugangstüren muss auf das Lagergut (pyrotechnische Gegenstände für Fahrzeuge) und die jeweils 
zulässige Höchstlagermenge durch Anschläge gemäß Kennzeichnungsverordnung deutlich sichtbar hinge-
wiesen sein. 

 6. Der Fußboden muss einen Ableitwiderstand kleiner als 108 Ohm aufweisen. 

 7. Werden pyrotechnische Gegenstände für Fahrzeuge mit elektrischer Auslösung gelagert, so muss der Fuß-
boden des Lagerraumes geerdet sein, und es dürfen keine Funksender (zB Funkgeräte oder Mobiltelefone) 
eingebracht werden. 
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 8. Abweichend von § 2 Abs. 9 müssen pyrotechnische Gegenstände für Fahrzeuge mit elektrischer Auslösung 
zum Zweck der Lagerung nicht kurzgeschlossen sein, wenn sie vom Hersteller zulässigerweise ohne Kurz-
schlussbrücke hergestellt und ausgeliefert werden. 

8. Abschnitt 

Übergangs- und Schlussbestimmungen 

§ 20. (1) Im Zeitpunkt des In-Kraft-Tretens dieser Verordnung bereits genehmigte gewerbliche Betriebsanla-
gen müssen den §§ 12 bis 19 bis spätestens fünf Jahre nach In-Kraft-Treten dieser Verordnung entsprechen. 

(2) Im Zeitpunkt des In-Kraft-Tretens dieser Verordnung bereits genehmigte gewerbliche Betriebsanlagen 
müssen dem § 3 Abs. 1 Z 8 und 9 bis spätestens sechs Monate nach In-Kraft-Treten dieser Verordnung entspre-
chen. 

(3) Im Zeitpunkt des Inkrafttretens der Verordnung BGBl. II Nr. 399/2011 bereits genehmigte gewerbliche 
Betriebsanlagen müssen § 1 Abs. 5, § 2 Abs. 8, § 8 Z 8, § 9 Z 4, § 10 Z 4, § 11 Z 12, § 12 Z 12, § 13 Z 12, § 14 
Z 9 und § 19a bis spätestens drei Jahre nach Inkrafttreten dieser Verordnung entsprechen. 

(4) Die in im Zeitpunkt des Inkrafttretens der Verordnung BGBl. II Nr. 399/2011 bestehenden Betriebsanla-
gengenehmigungsbescheiden angeführten pyrotechnischen Gegenstände der Klassen I bis IV gelten als pyrotechni-
sche Gegenstände der Kategorien F1 bis F4 weiter, bis sie durch Bescheid abgeändert werden. 

§ 21. (1) Die Verordnung BGBl. Nr. 514/1977 tritt, soweit Abs. 2 nicht anderes bestimmt, mit dem Zeitpunkt 
des In-Kraft-Tretens dieser Verordnung außer Kraft. 

(2) Für die Lagerung von pyrotechnischen Gegenständen der Kategorien F3 und F4, die Lagerung von von 
sonstigen pyrotechnischen Gegenständen der Kategorien P1 und P2 und die Lagerung von losen pyrotechnischen 
Sätzen in Betriebsanlagen gemäß § 20 ist § 9 der Verordnung BGBl. Nr. 514/1977 bis zu dem in § 20 Abs. 1 vor-
gesehenen Zeitpunkt weiter anzuwenden. 

(3) Der Titel der Verordnung, §§ 1 und 2, §§ 4 bis 21, alle Abschnittsüberschriften, Zwischenüberschriften 
und Paragraphenüberschriften sowie der Anhang 1 jeweils in der Fassung der Verordnung BGBl. II Nr. 399/2011 
treten mit dem der Kundmachung folgenden Tag in Kraft. 

§ 22. Die in dieser Verordnung enthaltenen Personenbezeichnungen sind als geschlechtsneutral zu verstehen. 

§ 23. Diese Verordnung wurde unter Einhaltung der Bestimmungen der Richtlinien 98/34/EG über ein Infor-
mationsverfahren auf dem Gebiet der Normen und technischen Vorschriften, welches das Verfahren nach der 
Richtlinie 83/189/EWG kodifiziert, unter der Notifikationsnummer 2003/352/A notifiziert. 


